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Ausweislich der eingereichlen Untedagen handelt es sich bei der mit meinem lm Bezugsvorgang
genannten Zollbeleg abgefertigten Ware um eine vatikanische 10 € Goldmünze des Ausgabejahres 2013
rfit einem Verkaufspreis in Höhe von 195,00 EUR, welche in elner sehr begrenzlen Auilage herausgegeben

Nach S 25 c Absal2 1 U msatzsteuergeselz ist d ie Einfuhr von An lagegold einfuhru msatzsteuerfrei, wenn
die in Absatz 2 Nf. 2 des Gesetzes geforderien Voraussetzungen vorljegen.

Die tarfrechtliche lJberpnjfung hat ergeben, dass d e eingeführte GoldmÜnze die Kriterien fÜr Anlagegold
erfÜllt und damil in die Zolltarifnummer 7118 90OO 902 einzureihen und von den Einfuhrabgaben befreit ist.

Die bereits erhobene Einfuhrumsalzsteuer wird daher erstattet und auf lhr angegebenes Konto be der
Kreissp;irkasse Köin übefüresen.

lM t diesem Bescheid ist lhrem EinsprLrch in vollem Umfang abgeholfen wofden.

Ndchricht l ich lei le ich lhren fo,geldes r i l

Nach Anikel 201 Absatz I Buchstabe a) Zollkodex (ZK) entsteht die Einfuhrzollschuld, wenn eine
einfuhrabgabenpflichlige Ware in den zolkechtlich freien Verkehr überführi wird. Dabei ist eine Ware dann
einfuhrabgabenpflichiig, wenn fürdiese keine tariflichen oder außefiariflichen Abgabenbefrelungen
Vorgesehen sind,

Grundlage für die Berechnung der Einfuhrabgaben isl derZolMen, welcher grundsälzlich nach den
Vorgaben des Artikels 29 ZK ermilteltwird. Danach isi derZollwert eingeführter Waren der
Transakt onswert, dass heißt der für die Waren bei einem Verkaufzur Ausfuhr in das Zollgebiet der
Gemeinschafr latsächlich gezahlte oderzu zahlende Preis.

Gemäß Artikel 165 AbsaE 1 Zollkodex-Durchfühfungsverordnung (ZK-DVO) sind bej der Ermittlung des
Zollwertes nach Afrikel 29 ZK dem für die eingeführten Gegenstände tatsächlich gezahlten Pfeis die
Gebühren fÜr m Postverkehr Lleförderte Waren bis zum Beslimmungsort insgesamt ln den Zollwefi
einzubezlehen,
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